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Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Vizepräsidenten des Oberlandesge
richts
Zu Ihrem Schreiben vom 4. April 2020

Sehr geehrter Herr ............

Ihr vorgenanntes Schreiben vom 4. April 2020 wurde vom Bayerischen Staatsmi
nisterium der Justiz mit Schreiben vom 14. April 2020 zuständigkeitshalber hierher 
übersandt.

In dem Schreiben erheben Sie Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Vizepräsi
denten des Oberlandesgerichts Bamberg. Dieser würde Aufgaben der Executive 
wahrnehmen und damit gegen § 4 DRiG verstoßen.

Hierzu ist mitzuteilen, dass die Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden sowie 
die Dienstaufsicht zu den Aufgaben der Gerichtsverwaltung gehören, die gemäß § 
4 Abs. 2 Nr. 1 DRiG einem Richter neben seiner Tätigkeit in der Rechtsprechung 
erlaubt sind.
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Weitere Ausführungen zu Ihrem Schreiben vom 4. April 2020 mit dem Auszug aus 
dem Blog „Justizfreund.de“ sind nicht veranlasst.

Mit freundlichen Grüßen


